[image: image5.png]KEMMENTAL



Gemeinde Kemmental

Gemeindezentrum

Bauverwaltung

[image: image6.png]KEMMENTAL



8573 Siegershausen

Telefon 071 698 60 86

Telefax 071 698 60 81

E-Mail bauverwaltung@kemmental.ch

	
Sträucher, Bäume, Wald, landwirtschaftliche Kulturen, alle übrigen Pflanzungen an Kantons-, Gemeinde- und Flurstrassen 

MERKBLATT ÜBER ABSTÄNDE UND HÖHEN



1. Unterhalt

a.
Im Sichtzonenbereich bei Zufahrten aus Privatliegenschaften, bei Strasseneinmündungen und Strassenkreuzungen:


Maximalhöhe (ab Strassenhöhe): 80cm

Empfehlung: Schnitt im Winter auf Höhe von 40cm – 60cm (Nachwachsen in Vegetationsperiode auf 80cm)

Grundsatz: Die Verkehrsübersicht muss dauernd gewährleistet sein.

b.
Entlang von Strassen:


Sträucher, Lebhecken, alle übrigen Pflanzungen:

Dürfen nicht in den Strassenraum hineinragen 

Empfehlung: Schnitt im Winter um 30cm – 60cm hinter den Strassenrand zurück (Nachwachsen in Vegetationsperiode bis an den Strassenrand).


Bäume:

An Strassen: Dürfen bis auf eine Höhe von 4.5m nicht in den Strassenraum hineinragen (d.h. minimaler Abstand 0cm).

An Trottoirs und Wegen: Dürfen bis auf eine Höhe von 2.5m nicht in den Trottoir- bzw. Wegraum hineinragen (d.h. minimaler Abstand 0cm).

Empfehlung: Periodischer Schnitt (nach Bedarf) 10cm – 50cm hinter den Strassen-, Trottoir- oder Wegrand zurück.

c.
Zuständigkeit

Unterhalt und Schnitt ist Sache der Besitzer. Die Gemeinden haben die Einhaltung der Vorschriften bei allen öffentlichen Strassen zu überwachen und die nötigen Anordnungen zu treffen. Wo die Besitzer ihren Pflichten trotz Aufforderung nicht nachkommen, muss das Bauamt der Gemeinde die nötigen Arbeiten gegen Verrechnung vornehmen.

2. Neupflanzungen

a.
Sträucher, Lebhecken, alle übrigen Pflanzungen:


Stockabstand zur Strassengrenze: mindestens 60cm

Die Übersichtlichkeit darf nicht beeinträchtigt werden 

(Zufahrten und Strasseneinmündungen)


Abstände/Höhen zur Nachbarparzelle: 

Der zulässige Abstand von Hecken, Lebhägen und ähnlichen Pflanzungen sowie mehrjährigen landwirtschaftlichen Kulturen zur Grenze beträgt die Hälfte der Höhe der Pflanzungen (§5 FlGG). Gesetz über Flur und Garten (FlGG; RB 913.1)
Bei Ackerland entlang von Wohnsiedlungen ist ein Randstreifen von 60 cm ab der Grenze einzuhalten. 

b.
Landwirtschaftliche Kulturen, die über 60cm hoch werden:


Minimalabstand zur Strassengrenze: 90cm


Falls Endhöhe grösser als 1.80m: Abstand = halbe Endhöhe

c.
Hochstämmige Bäume:


Stockabstand zur Strassengrenze: mindestens 2m

d.
Waldbäume:


Stockabstand bei Verjährung von bestehendem Wald:


Kantonsstrassen:

mindestens 4m


Gemeindestrassen

mindestens 2m


Flurstrassen


mindestens 5m


Waldstrassen

mindestens 1m

3. Rechtsgrundlagen

Gesetz über Strassen und Wege, § 40-42, 47

Waldgesetz – Verordnung, §22

Gesetz über Flur und Garten, §20

4. Auskünfte und Zuständigkeiten

Leitung und Gesamtverantwortung:



Bauamt Kemmental: 



071- 698 60 86

Strassenmeister Eugen Dünner


071- 699 13 55

GRAFISCHE DARSTELUNG
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